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Einleitung

A. Problemaufriss

Die Aufgabenteilung zwischen einem Steuerpflichtigen und seinem Steuerbera-
ter ist beim Erstellen einer Steuererklärung zur gängigen Praxis geworden – und 
fordert das Wirtschaftsstrafrecht sowie das Ordnungswidrigkeitenrecht heraus. 
So attraktiv sie für Abgabepflichtige ist, so sehr erschwert sie eine klare Zuwei-
sung von Verantwortungsbereichen. Straf- und Bußgeldtatbestände wie §  378 
AO sowie die herkömmlichen Kriterien zur Bestimmung von Täterschaft müssen 
die aus der Aufgabenteilung resultierenden Verantwortlichkeitsprobleme zu 
überwinden wissen.1 Sie stoßen jedoch an ihre Grenzen, wenn es um die Beurtei-
lung geht, inwieweit sich Steuerberater oder Steuerpflichtiger zu verantworten 
haben, sofern ersterer pflichtwidrig eine fehlerhafte Steuererklärung erstellt hat. 
Diese problematische Fallkonstellation veranschaulichen soll der folgende Sach-
verhalt, mit dem sich der BFH im Jahr 2013 konfrontiert sah:2

Arzt A erzielte Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Den zugehörigen Gewinn 
ermittelte er durch eine Einnahmenüberschussrechnung gemäß §  4 Abs.  3 EStG. 
Im Zusammenhang mit seiner ärztlichen Tätigkeit war er zudem an einer Labor-
gemeinschaft beteiligt, für die eine gesonderte und einheitliche Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen durchgeführt wurde. Im Streitjahr bescheinigte die La-
borgemeinschaft dem A einen Verlust in Höhe von 13.000 €. Dieser beauftragte 
Steuerberater S mit der Gewinnermittlung sowie der Vorbereitung seiner Steuer-
erklärung. In der von S daraufhin erstellten Erklärung wurde der Verlustbetrag 
einerseits in der Anlage GSE3 steuerlich geltend gemacht. Andererseits wurde 
der Betrag in der Gewinnermittlung als Betriebsausgabe bei den Einkünften aus 
selbstständiger Arbeit berücksichtigt. Diese Steuererklärung übergab S dem A, 
der sie unterzeichnete und eigens bei den Finanzbehörden einreichte. Aufgrund 
der doppelten steuermindernden Berücksichtigung der Laborzahlungen entstand 

1 Vgl. Wietfeld, Tatherrschaft im Rahmen der Steuerhinterziehung, S.  1.
2 BFHE 243, 116 ff. = DStR 2013, 2694 ff.
3 Die Anlage GSE gibt es mittlerweile nicht mehr. Sie wird in Teilen ersetzt durch die An-

lage G (Einkünfte aus Gewerbebetrieb). Gleichzeitig können Angaben aus der alten Anlage für 
die Anlage 34a (Gewinn von Personengesellschaften) und die Anlage S (Einkünfte aus selbst-
ständiger Arbeit) relevant werden.
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ein Verkürzungserfolg im Sinne des §  370 Abs.  1, Abs.  4 S.  1 AO in Höhe von 
13.000 €.

Klarheit geschaffen werden muss für diesen und ähnliche Fälle darüber, ob 
einer der Beteiligten für die eingetretene Steuerverkürzung steuerstraf- oder buß-
geldrechtlich, insbesondere gemäß §  378 AO, zur Verantwortung gezogen wer-
den kann. Der legitimen Forderung nach Rechtssicherheit wird man nur gerecht, 
wenn sich die entstehenden Verantwortlichkeitsprobleme überzeugend auflösen 
lassen. Wünschenswert ist eine dahingehende Klärung für eine einheitliche Ver-
folgungspraxis einerseits, und für Steuerpflichtige andererseits, die durch Abga-
be einer ordnungsgemäßen Steuererklärung Strafen und Geldbußen möglichst 
entgehen möchten. Dies gilt auch für Unternehmen, in denen sogenannte Tax 
Compliance Systeme Sanktionsfreiheit gewährleisten sollen.4 Selbst der Einsatz 
von Steuerexperten5 kann das Sanktionsrisiko nämlich nur dann effektiv verrin-
gern, wenn die Verantwortlichkeitsgrenzen klar abgesteckt sind.

B. Forschungsfrage

Vor diesem Hintergrund geht die Arbeit der Frage nach, inwieweit §  378 Abs.  1 
AO in seiner derzeitigen Ausgestaltung den Verantwortlichkeitsproblemen be-
gegnet, die durch die Aufgabenteilung zwischen Steuerpflichtigem und Steuer-
berater entstehen. Dies beinhaltet die Untersuchung, ob jemand und, falls ja, wer 
bei versehentlich fehlerhaften Steuererklärungen,6 die der Steuerberater im In-
nenverhältnis vorbereitet7 und der Steuerpflichtige abgibt, ein Bußgeld im Sinne 
des §  378 Abs.  1 AO zahlen muss. 

Nicht erörtert werden dabei Fälle, in denen der Steuerberater gezielt eine feh-
lerhafte Erklärung erstellt, weil sich deren sanktionsrechtliche Würdigung in der 
Regel ohne größere dogmatische Schwierigkeiten in einer Strafbarkeit wegen 
Steuerhinterziehung erschöpft.8 Ebenso bleiben Fälle weitestgehend unberück- 
 

4 Siehe zu solchen Systemen bei Burkhard, SteuK 2015, 111 ff.; von Frantzki, in: GS Joecks, 
S.  417 ff.; Geuenich / Kiesel, BB 2012, 155 ff.; Handel, DStR 2017, 1945 ff.; Schwartz, CB 
2017, 280 ff.

5 Vgl. Hadamitzky / Senge, in: Erbs / Kohlhaas, Strafrechtliche NebenG, §  378 AO Rn.  7.
6 Siehe zur Einbeziehung dieser Fälle bei Joecks, INF 1997, 21, 23.
7 So gestaltet sich die Mehrzahl der Fälle der Beauftragung eines Steuerberaters, vgl. Dörn, 

wistra 1994, 215, 216.
8 Wessing, NJW 2003, 2265, 2265. Burchardt ist der Ansicht, sie bedürfen auch schon aus-

gehend von einer standes- und pflichtgemäßen Berufsausübung keiner Erörterung, vgl. 
Burchardt, StKongrR 1965, 168. Siehe für Fälle, in denen der Steuerberater gewollt und be-
wusst einen falschen Rat erteilt, um dem gut- oder bögläubigen Steuerpflichtigen einen unge-
rechtfertigten Steuervorteil zukommen zu lassen, bei Harms, Stbg 2005, 12, 14; Krumm, in: 
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sichtigt, in denen der Steuerberater selbst nach außen gegenüber den Finanzbe-
hörden auftritt. Denn sie sind weder von interessanten Zurechnungsproblemen 
geprägt noch in der Praxis häufig anzutreffen: Obwohl die Ausgestaltungen des 
Mandatsverhältnisses vielfältig sind und die Aufgabenfelder eines Steuerberaters 
von Steuerdeklarations-9 über Steuerrechtsdurchsetzungs-10 bis hin zu Steuerge-
staltungsberatung11 reichen, ist sein Haupttätigkeitsfeld die Deklarationsbera-
tung.12 Für sie gleichermaßen kennzeichnend wie für diese Untersuchung be-
deutsam ist, dass der Berater die steuerliche Erklärung nur vorbereitet.13 

C. Forschungsstand

Ob der intern agierende Steuerberater Täter einer leichtfertigen Steuerverkür-
zung sein kann, wird in Literatur und Rechtsprechung seit langem diskutiert und 
wurde bis zuletzt vor allem von Finanz- und Strafgerichten unterschiedlich beur-
teilt.14 Im eingangs skizzierten Fall entschied schließlich der BFH, dass der Steu-
erberater den Tatbestand des §  378 Abs.  1 AO nicht verwirklicht.15 Mit diesem 
Paukenschlag gab er seine langjährige Widerstandshaltung auf und schloss sich 

Tipke / Kruse, AO / FGO, §  370 AO Rn.  28; Podewils / Hellinger, DStZ 2013, 660, 663; Ran-
siek, in: Kohlmann, SteuerstrafR, §  370 AO Rn.  114 ff.; Rolletschke, in: Rolletschke / Kemper, 
SteuerstrafR, §  370 AO Rn.  952; Schwedhelm, DStR 2006, 1017, 1019; Sieja, DStR 2012, 991, 
992 f.; Weckerle, in: Mellinghoff, Steuerstrafrecht, S.  171, 182 ff.; Wiese, in: Wannemacher, 
SteuerstrafR, Rn.  583 ff.

9 Näher dazu bei Dickopf, Steuerberatung, S.  20 ff.
10 Siehe bei Dickopf, Steuerberatung, S.  24 ff.
11 Dazu Dickopf, Steuerberatung, S.  26 ff.
12 Dickopf, Steuerberatung, S.  23; Rodermond, Leichtfertige Steuerverkürzung durch Steu-

erberater, S.  9; einen Wandel erwartend Stalf, Steuerumgehung, S.  1. Die Steuerberater selbst 
schätzen den Anteil der deklaratorischen Leistungen auf 52 %, vgl. die Ergebnisse des von der 
Bundessteuerberaterkammer durchgeführten Projekts „Steuerberatung 2020“, S.  27, https://
www.bstbk.de/downloads/bstbk/recht-und-berufsrecht/broschueren-und-flyer/BStBK_Steuer 
beratung-2020-final.pdf, zuletzt abgerufen am 25.11.2020. Siehe zu den Auf gaben bei Gräfe, 
in: Gräfe / Lenzen / Schmeer, Steuerberaterhaftung, Rn.  123 ff., 282 ff.

13 Duttge, wistra 2000, 201, 202; Dörn, DStR 1993, 374, 377. Die Deklarationsberatung 
umfasst darüber hinaus Fälle, in denen der Steuerpflichtige keine Steuererklärung abgibt, weil 
der Steuerberater ihm fälschlicherweise rät, er brauche das nicht, und dadurch Steuern ver-
kürzt. Da die Finanzbehörden dann gar keine unrichtigen Erklärungen erhalten, steht in diesen 
Fällen die Unterlassensfrage im Vordergrund, die die interessante Zurechnungsproblematik des 
§  370 Abs.  1 Nr.  1 AO nicht aufwirft. Sie soll daher nicht Schwerpunkt dieser Untersuchung 
sein.

14 Siehe im Einzelnen S.  29 f.
15 BFHE 243, 116, 119 = DStR 2013, 2694, 2695.
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der Rechtsprechung der Strafgerichte16 sowie der herrschenden Lehre17 an. Für 
die Praxis dürfte damit in dieser spezifischen Hinsicht Klarheit geschaffen sein:18 
Der die Steuererklärung intern leichtfertig-fehlerhaft erstellende Steuerberater 
kann nicht gemäß §  378 Abs.  1 AO zur Verantwortung gezogen werden.

Bis heute fehlt insofern jedoch zum einen ein belastbares dogmatisches Fun-
dament für die Entscheidung. Zum anderen bleibt offen, ob sich in den entspre-
chenden Fallkonstellationen der Steuerpflichtige bußgeldpflichtig verhalten hat 
und inwieweit die Aufgabenteilung zwischen beiden eine Sanktionslücke verur-
sacht. Zu beiden Fragen wird in den bisherigen Beiträgen19 in der Literatur nicht 
vollumfassend Stellung bezogen, weil man sich weitestgehend auf die Person 
des Steuerberaters fokussiert und die rechtsdogmatischen Grundlagen nicht 
schwerpunktmäßig behandelt. Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, neben einer Ver-
antwortlichkeit des Steuerberaters eine solche des Steuerpflichtigen in den Blick 
zu nehmen und die Konsequenzen der spezifischen Arbeitsteilung zu analysie-
ren. Dabei steht eine sorgsame rechtsdogmatische Durchdringung der einschlä-
gigen Normen im Vordergrund, um so Klarheit über die Verantwortlichkeit de 
lege lata zu schaffen.

D. Gang der Untersuchung

In einem ersten Kapitel wird dazu zunächst der spezifische Anwendungsbereich 
der leichtfertigen Steuerverkürzung abgesteckt und ihr Verhältnis zu der – in der 
Arbeit ansonsten außer Acht bleibenden – vorsätzlichen Steuerhinterziehung ge-
mäß §  370 AO untersucht. Nur wenn für eine bußgeldrechtliche Verantwortlich-
keit nach §  378 AO in den einschlägigen Fallkonstellationen ein Anwendungsbe-
reich besteht, können die nachfolgenden Überlegungen und Ziele praktische 
Wirkung entfalten. Im Anschluss daran ist im zweiten Kapitel zu klären, ob der 
Steuerberater Täter der leichtfertigen Steuerverkürzung sein kann. In Betracht 
kommt eine Verantwortlichkeit durch aktives Tun gemäß §§  378 Abs.  1, 370 
Abs.  1 Nr.  1 AO sowie durch Unterlassen gemäß §§  378 Abs.  1, 370 Abs.  1 Nr.  2 

16 Siehe zu den Nachweisen Kapitel 2 Fn.  39.
17 Siehe zu den Nachweisen Kapitel 2 Fn.  38.
18 So auch Heuel, in: Kohlmann, SteuerstrafR, §  378 AO Rn.  24; Rolletschke, in: Rolletsch-

ke / Kemper, SteuerstrafR, §  378 AO Rn.  13.
19 Siehe für Monografien: Hanßen, Steuerhinterziehung und leichtfertige Steuerverkür-

zung; Lohmeyer, Verantwortlichkeit der Angehörigen der steuerberatenden Berufe; Roder-
mond, Leichtfertige Steuerverkürzung durch Steuerberater; Schlüchter, Steuerberatung; in Tei-
len zumindest in Bezug auf §  370 AO auch Wietfeld, Tatherrschaft im Rahmen der Steuer-
hinterziehung. Beispielhaft für sonstige Beiträge: Bublitz, DStR 1984, 435 ff.; Dörn, wistra 
1994, 215 ff.; Duttge, wistra 2000, 201 ff.; Reitz, DStR 1984, 91 ff.; Rolletschke, wistra 2004, 
49 ff.
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AO. Im ersten Fall gilt es vor allem aufzuzeigen, unter welchen Voraussetzungen 
eine taugliche Tathandlung im Sinne der §§  378 Abs.  1, 370 Abs.  1 Nr.  1 AO 
vorliegt und welche Verhaltensweisen des Steuerberaters darunter gefasst wer-
den können. Dabei sind die Besonderheiten des §  378 AO als Norm des Ord-
nungswidrigkeitenrechts und als Fahrlässigkeitsdelikt zu berücksichtigen. Bei 
der Unterlassensfrage steht zu untersuchen, ob der im Innenverhältnis tätige 
Steuerberater gegenüber den Finanzbehörden eine Aufklärungspflicht verletzt. 
Anschließend wird in einem dritten Kapitel die bußgeldrechtliche Verantwort-
lichkeit des Steuerpflichtigen erörtert. Dabei geht es insbesondere um eine Un-
tersuchung des Leichtfertigkeitskriteriums und vornehmlich um die Frage, ob 
Fehler aus der Sphäre des Steuerberaters den Vorwurf leichtfertigen Handelns 
gegenüber dem Steuerpflichtigen begründen können. 

Im Ergebnis wird sich zeigen, dass in den einschlägigen Fallkonstellationen 
eine Sanktionslücke besteht, die nicht durch Auslegung geschlossen werden 
kann. Im Anschluss wird deshalb geprüft, ob es de lege ferenda wünschenswert 
ist, diese Lücke zu schließen. 





Kapitel 1

Abgrenzung zwischen bußgeldrechtlicher und strafrechtlicher 
Verantwortlichkeit

Spektakuläre Fälle steuerlichen Fehlverhaltens haben in den vergangenen Jahren 
das Steuerstrafrecht geprägt und damit den Blick der Öffentlichkeit mehr und 
mehr auf dieses Rechtsgebiet gerichtet. Mediale Aufmerksamkeit erregten etwa 
der Fall Boris Becker sowie der die Steuerstrafrechtsgeschichte prägende Fall 
Uli Hoeneß, bei dem die Behörden einen Steuerverkürzungsbetrag in Höhe von 
28,5 Millionen € ermittelten.1 Zuletzt sind in den Fokus gerückt die zu Lasten des 
Fiskus getätigten Cum / Ex-Geschäfte, in deren Rahmen nur einmal einbehaltene 
Kapitalertragsteuern mehrfach angerechnet oder erstattet wurden,2 und die teils 
als „größte[r] Steuerskandal in der Geschichte der Bundesrepublik“ bezeichnet 
werden.3 Im Zusammenhang mit diesen Fällen berühmt wurde der Tatbestand 
der Steuerhinterziehung, §  370 AO.4 Dass der Ordnungswidrigkeit des §  378 AO 
keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde, liegt in dem gesetzlich vorgeschriebe-
nen Vorrang strafrechtlicher Sanktionen gegenüber Bußgeldern begründet. Aus 
§  21 Abs.  1 S.  1 OWiG folgt, dass Straf- und Bußgeldrecht, was die Verfolgungs-
praxis angeht, in einem Stufenverhältnis zueinander stehen: Für den Fall, dass 
eine Handlung gleichzeitig eine Straftat und eine Ordnungswidrigkeit darstellt, 
ist nur das Strafgesetz anzuwenden.5 Denn das mit der Strafe verbundene Un-
werturteil hat eine stärkere Wirkung als das der Geldbuße, so dass es letzterer in 
Fällen der Überschneidung zur Unrechtsabbildung nicht bedarf.6 

Der Vorrang steuerstrafrechtlicher Sanktionen gegenüber §  378 Abs.  1 AO gilt 
ebenso für die hier zu untersuchenden Fälle. Sofern der Steuerberater durch das 
Vorbereiten einer fehlerhaften Steuererklärung bereits eine Steuerhinterziehung 
gemäß §  370 Abs.  1 AO begeht, wird er nicht auch bußgeldrechtlich belangt. Es 

1 So die Bezeichnung von Bilsdorfer, NJW 2014, 1424, 1424.
2 Spengel / Eisengruber, DStR 2015, 785, 785.
3 Spengel / Eisengruber, DStR 2015, 785, 785.
4 Als praktisch relevanteste Norm des Steuerstrafrechts bezeichnend Seer, AL 2015, 292, 

300.
5 A. Müller, AO-StB 2003, 210, 210.
6 BVerfGE 22, 49, 80 = NJW 1967, 1219, 1220; Gürtler, in: Göhler, OWiG, §  21 Rn.  2; 

Joecks, in: Joecks / Jäger / Randt, SteuerstrafR, §  378 AO Rn.  63.
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bedarf deshalb eines Überblicks über beide Normen und einer Abgrenzung der-
selben zueinander, um das praktische Anwendungsfeld einer Ahndung nach 
§  378 Abs.  1 AO für die einschlägigen Fallkonstellationen abzustecken.

A. §  370 AO als Norm des Strafrechts

§  370 AO stellt die Hinterziehung von Steuern unter Strafe: Der Täter muss ge-
genüber den (Finanz-)Behörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige 
oder unvollständige Angaben machen oder sie pflichtwidrig über solche Tatsa-
chen in Unkenntnis lassen und dadurch Steuern verkürzen oder für sich oder ei-
nen anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangen. Als Strafe kann entwe-
der eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren verhängt 
werden. Für den Straftatbestand der Steuerhinterziehung gilt mit Blick auf die 
Strafverfolgung das Legalitätsprinzip gemäß §  152 Abs.  2 StPO. Die Staatsan-
waltschaft ist also zu strafrechtlichen Ermittlungen verpflichtet, sofern ein An-
fangsverdacht vorliegt.7 Die Steuerhinterziehung hat zudem das „Vorbestraft-
sein“ des Täters zur Folge.8 §  370 AO ist für den Täter bei der Verkürzung von 
Steuern nicht nur in dieser Hinsicht denkbar nachteilig. Darüber hinaus ist der 
Hinterzieher in der Regel nach §  71 AO haftbar und gemäß §  235 AO verpflich-
tet, Zinsen zu zahlen.9 In den engen Grenzen des §  371 AO ist eine Selbstanzei-
ge möglich.10

Täter des §  370 AO kann grundsätzlich jeder sein, der in der Lage ist, auf die 
Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der geschuldeten Steuer einzuwirken, 
also Steuerpflichtige, Steuerberater oder sonstige Dritte.11 Neben der Vornahme 
einer tatbestandsmäßigen Handlung oder Unterlassung muss ein Verkürzungser-
folg im Sinne des §  370 Abs.  4 AO eintreten.12 In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz 

7 Siehe zum Legalitätsprinzip gemäß §  152 Abs.  2 StPO bei Peters, in: MüKo-StPO, §  152 
Rn.  26 ff.; Putzke / Scheinfeld, Strafprozessrecht, Rn.  68.

8 A. Müller, AO-StB 2003, 210, 210.
9 A. Müller, AO-StB 2003, 210, 214; Podewils / Hellinger, DStZ 2013, 660, 662; Weide-

mann, Tabaksteuer und Steuerstrafrecht, S.  19.
10 Siehe zu den Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer Selbstanzeige bei Beckemper, in: 

Hübschmann / Hepp / Spitaler, AO / FGO, §  371 AO Rn.  23 ff.; Schauf, in: Kohlmann, Steuer-
strafR, §  371 AO Rn.  52 ff.

11 BGH NZWiSt 2018, 66, 68 zu §  370 Abs.  1 Nr.  1 AO; BGHSt 23, 319, 322 = NJW 1970, 
2034, 2035; BGH NStZ 1990, 80, 81; BGHSt 38, 37, 41= NJW 1991, 3227, 3228; BGHSt 51, 
356, 359 = NStZ 2007, 596; BGHSt 58, 218, 225 = NJW 2013, 2449, 2451; Jäger, in: Klein, 
AO, §  370 Rn.  25; Hadamitzky / Senge, in: Erbs / Kohlhaas, Strafrechtliche NebenG, §  370 AO 
Rn.  7; Seer, AL 2015, 292, 293; Weidemann, Tabaksteuer und Steuerstrafrecht, S.  22 f.; Joecks, 
in: Joecks / Jäger / Randt, SteuerstrafR, §  370 AO Rn.  31 m. w. N.

12 Siehe zu den näheren Voraussetzungen des Erfolgseintritts bei Joecks, in: Joecks / Jä-
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erforderlich, weil aus §  369 Abs.  2 AO folgt, dass für Steuerstraftaten wie §  370 
Abs.  1 AO die allgemeinen Gesetze über das Strafrecht gelten, soweit sich aus 
den Strafvorschriften der Steuergesetze nichts anderes ergibt.13 Damit finden na-
mentlich die §§  15, 16 Abs.  1 S.  1 StGB Anwendung, so dass der Täter für die 
Verwirklichung der Straftat in Kenntnis aller objektiven Tatbestandsmerkmale 
und mit dem Willen dazu handeln muss. 

B. §  378 AO als Norm des Ordnungswidrigkeitenrechts

Demgegenüber handelt es sich bei §  378 AO um eine Norm des Ordnungswidrig-
keitenrechts.14 Rechtsfolge einer leichtfertigen Steuerverkürzung ist nicht die 
Verhängung einer Strafe im engeren Sinn, sondern die eines Bußgelds. Die 
leichtfertige Steuerverkürzung bezweckt zumindest vordergründig keine Sühne 
für die begangene Tat und führt deshalb im Gegensatz zur Steuerhinterziehung 
nicht zum „Vorbestraftsein“ des Täters; sie ist nicht in das Bundeszentralregister 
einzutragen.15 Damit ist §  378 AO gegenüber §  370 AO lediglich „ein behördli-
cher Ordnungsruf, der den Täter Geld kostet“.16 Nach §  378 Abs.  2 AO kann die 
Tat mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 € geahndet werden. Allerdings kann 
der Betrag gemäß §  377 Abs.  2 AO i. V. m. §  17 Abs.  4 OWiG auch höher ausfal-
len, wenn dies erforderlich ist, um den wirtschaftlichen Vorteil beim Täter abzu-
schöpfen. Praktisch ist diese Abschöpfungsmöglichkeit gerade wegen der 
Nichtanwendbarkeit von §  235 AO von Relevanz, da sich eine vollständige 
Rückgewinnung der Vorteile zumeist nur auf diesem Weg erreichen lässt.17

Eine Besonderheit der Ordnungswidrigkeit gegenüber der Strafnorm liegt da-
rin, dass für ihre Ahndung nicht das Legalitäts-, sondern das Opportunitätsprin-
zip gilt. Obwohl §  47 OWiG, wonach sowohl die Einleitung als auch die Durch-
führung eines entsprechenden Verfolgungsverfahrens im Ermessen der zuständi-

ger / Randt, SteuerstrafR, §  370 AO Rn.  32 ff.; Schmitz / Wulf, in: MüKo-StGB, §  370 AO 
Rn.  80 ff.

13 Vgl. dazu auch Joecks, in: Joecks / Jäger / Randt, SteuerstrafR, §  370 AO Rn.  501; Flore, 
in: Flore / Tsambikakis, SteuerstrafR, §  370 AO Rn.  633. In zeitlicher Hinsicht sorgt Art.  1 
Abs.  1 EGStGB für die Anwendbarkeit des Allgemeinen Teils.

14 Heerspink, in: Flore / Tsambikakis, SteuerstrafR, §  378 AO Rn.  1.
15 Muhler, in: Müller-Gugenberger, WirtschaftsstrafR, §  46 Rn.  4; A. Müller, AO-StB 2003, 

210, 210; bloßes „Verwaltunsgunrecht“ vgl. Wessing, SAM 2007, 9, 10, 14.
16 A. Müller, AO-StB 2003, 210, 210.
17 Joecks, in: Joecks / Jäger / Randt, SteuerstrafR, §  378 AO Rn.  67; Sahan, in: Graf / Jäger /  

Wittig, Wirtschafts- und SteuerstrafR, §  378 AO Rn.  41.
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gen Behörde steht,18 nicht von der Verweisung des §  377 Abs.  2 AO umfasst ist,19 
findet dieses Prinzip nach allgemeiner Meinung im Bereich der Steuerordnungs-
widrigkeiten Anwendung.20 Dabei ist zu beachten, dass nach Nr.  97 Abs.  3 ASt-
BV von einer Verfolgung in der Regel (nur dann) abzusehen ist, wenn der ver-
kürzte Betrag geringer ausfällt als 1.500 €.21 Dies wird selten der Fall sein, so 
dass sich aus der Geltung des Opportunitätsprinzips nicht zwingend eine gerin-
gere praktische Relevanz des §  378 AO gegenüber §  370 AO ableiten lässt. Auch 
bei der leichtfertigen Steuerverkürzung hat der Täter in den Grenzen des §  378 
Abs.  3 AO die Möglichkeit einer bußgeldbefreienden Selbstanzeige.22

Auf Tatbestandsseite enthält §  378 Abs.  1 AO eine Verweisung auf §  370 
Abs.  1 AO und fordert, dass der Täter eine dort bezeichnete Tat leichtfertigt be-
geht. Liest man §  370 Abs.  1 AO in §  378 Abs.  1 AO hinein, lautet die Vorschrift: 

„Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerpflichtiger oder bei Wahrnehmung der Angelegenhei-
ten eines Steuerpflichtigen den Finanzbehörden oder anderen Behörden über steuerlich erheb-
liche Tatsachen leichtfertig

1. unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
2.  die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsache in Unkenntnis lässt 

[…]
und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervor-
teile erlangt.“23

Es ergeben sich somit folgende Voraussetzungen: Parallel zur Steuerhinterzie-
hung muss der Täter eine der in §  370 Abs.  1 Nr.  1–3 AO beschriebenen Hand-
lungen vornehmen, die zum Eintritt des Deliktserfolgs, gleich dem in §  370 
Abs.  1, 4 AO, führt. Der Täterkreis ist jedoch auf Steuerpflichtige und Personen 

18 Muhler, in: Müller-Gugenberger, WirtschaftsstrafR, §  46 Rn.  3; A. Müller, AO-StB 2003, 
210, 213; Sahan, in: Graf / Jäger / Wittig, Wirtschafts- und SteuerstrafR, §  377 AO Rn.  15; Wes-
sing, SAM 2007, 9, 14.

19 Sahan, in: Graf / Jäger / Wittig, Wirtschafts- und SteuerstrafR, §  377 AO Rn.  14.
20 Vgl. den Wortlaut „kann“, Joecks, in: Joecks / Jäger / Randt, SteuerstrafR, AO §  377 

Rn.  59; Jäger, in: Klein, AO, §  377 Rn.  5; A. Müller, AO-StB 2003, 210, 213; Webel, in: 
Schwarz / Pahlke, AO / FGO, §  377 AO Rn.  8, §  378 AO Rn.  48.

21 A. Müller, AO-StB 2003, 210, 213.
22 Siehe zur Selbstanzeige nach §  378 Abs.  3 AO bei Krumm, in: Tipke / Kruse, AO / FGO, 

§  378 AO Rn.  26 ff.; Joecks, in: Joecks / Jäger / Randt, SteuerstrafR, §  378 AO Rn.  68 ff. m. w. N.
23 Auf §  370 Abs.  1 Nr.  3 AO kann hier verzichtet werden. Diese Vorschrift wurde einge-

führt, weil die in Nr.  1 und Nr.  2 vorgesehenen Tatbestandsalternativen ein Handeln oder Un-
terlassen gegenüber der Finanzbehörde voraussetzen. Nr.  3 soll diese Lücke schließen und auch 
die pflichtwidrige Nichtverwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern erfassen. Für den 
Gegenstand der Untersuchung ist dies nicht von Relevanz und auch in der Praxis hat die Vor-
schrift einen sehr geringen Anwendungsbereich, vgl. Joecks, Praxis des Steuerstrafrechts, 
S.  12; Schlüchter, Steuerberatung, S.  63. Angewendet wird sie nur im Bereich der Börsenum-
satzsteuer, Wechselsteuer und Tabaksteuer, vgl. Reitz, DStR 1984, 91 Fn.  5.
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– steuerrechtliche Haftung 287
– tauglicher Täter 43
– Tathandlung, siehe Angabenmachen
– durch Unterlassen, siehe Unterlassen
– Verfahrenseinstellung 20 f.
– Vollendung 79
Steueroptimierung 189 f., 239, 249 f., 

293–296, 301
Steuerordnungswidrigkeiten 9 f.
Steuerrechtspflege 
– Hüter der 192
– Organ der 190–193, 293 f. 
Steuerschuldner 283
– Haftung 283, 314 f.
– Vertretenenhaftung 287, 315
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– Vertreterhaftung 286 f., 315
Steuerschuldverhältnis 185 f., 283, 286, 

289, 314
Steuerstaatsprinzip 259–261, 291 f.
Steuerunehrlichkeit, Merkmal der 36–38, 

41
Steuerverkürzung, leichtfertige 9–11, 
– als Äußerungsdelikt 33 f.
– Bußgeldverfahren 19–21, 
– Historie 37 f., 253 f., 302 f., 333
– als Pflichtdelikt 183–195
– Praxisrelevanz 18–21
– Reformüberlegungen, siehe Reformbedarf
– Schutzgut 58–62, 80, 259–261
– Sonderdelikt 23, 39 f., 43, 183
– Subsidiaritätsverhältnis 268 f.
– Täter, siehe Täterkreis
– Tathandlung, siehe Angabenmachen
Steuervermeidung, siehe Steueroptimierung

Täterbegriff
– Beteiligung 145 f.
– dualistisches Beteiligungssystem 135 f., 

142 f., 145
– Einheitstäterbegriff, siehe Einheitstäter-

system
– bei eigenhändigen Delikten, siehe 

Eigenhändige Delikte
– extensiver 137–140
– bei Fahrlässigkeitsdelikten 141–157
– bei Pflichtdelikten, siehe Pflichtdelikts-

lehre
– restriktiver 136 f.
– bei verhaltensbestimmten Delikten 148–

157, 160 f.
Täterkreis 23–27
– Abgrenzung Tathandlung 25 f.
– gesetzliche Vertreter 24
– bei Steuerberatungsgesellschaften 27, 

84 f.
– Steuerpflichtiger 23–24, 27
– Verfügungsberechtigter 24
– Wahrnehmung der Angelegenheiten 24–

27, 30
Tatherrschaft 64 f., 137
– besondere Sorgfaltspflichtverletzung  

171 f.
– faktische 140, 169–175

– normative 137, 140, 167–169 
– potentielle 170 f.
Tax Compliance Systeme 2, 17, 208, 233 f.

Ultima-ratio-Prinzip 253, 257, 313
Unabhängigkeit 190 f.
unmittelbares Ansetzen 56–58
Unterlassen 212–226
– Anwendung allgemeiner Grundsätze  

221–225
– echtes Unterlassungsdelikt 221
– Garantenpflicht 221–225
– In-Unkenntnis-Lassen 213
– Pflichtwidrigkeit 213–225
– des Steuerpflichtigen 245
– steuerrechtliche Aufklärungspflicht 214–

216, 220 f.
– unechtes Unterlassungsdelikt 221 f., 

224 f.
Unterschrift
– Autorisierungsakt 105
– Abschlussfunktion 99, 109
– als besonderes persönliches Merkmal  

210–212
– Eigenhändigkeit 74, 100 f.
– erkennbarer Unterzeichner 102 f.
– Geistigkeitstheorie 74
– qualifizierte elektronische Signatur 119 f., 

126 f.
– Namenszug 99 f., 102 f.
– Zuordnungsfunktion 99 f., 101, 103, 105, 

109
Untersuchungsgrundsatz 302
Unterzeichnung, siehe Unterschrift, 

eigenhändige
Urkundendelikte 69, 72–75, 78–83, 85
– Schutzzweck 80
– Vollendung 79

Verantwortlichkeitsprobleme 2, 3, 246
Vereiteln der Zwangsvollstreckung 186
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 256 f., 261 f.
– Angemessenheit 290–330
– Erforderlichkeit 262–290
Verschwiegenheitspflicht 14, 195, 218–221, 

308
Vertrauensverhältnis 307 f.
Vorrang, sanktionsrechtlicher 7
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– Stufenverhältnis 7
Vorsatz 
– allgemeine Anforderungen 9, 11 f. 
– Beweisschwierigkeiten 13, 20
– Blankettmerkmale 12
– Eventualvorsatz 11, 15
– Irrtum 13
– normative Tatbestandsmerkmale 12
– Steueranspruchstheorie 11 f.
– des Steuerberaters 14–16
– des Steuerpflichtigen 16–18

Zeugnisverweigerungsrecht 218–221
Zinspflicht 8
Zurechnung
– bei Einsatz von Hilfspersonen 240 f., 

243 f., 331
– von Leichtfertigkeit, siehe Leichtfertigkeit
– Verstoß gegen das Schuldprinzip, siehe 

Schuldprinzip
– bei Selbstanzeigen 242 f.
– bei Vertreterhaftung 286 f.
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